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Was ist das

humanitäre Völkerrecht?
Die Grundsatze des humanitären Volkerrechts

I Teil

Dr Jean Pictet

Seit einigen Jahrfunften hat man die Gewohnheit
angenommen, jenen beachtlichen Teil des Völkerrechts,
der sich vom Menschlichkeitsgefuhi leiten lasst und
seinen Schwerpunkt auf den Schutz des Menschen
verlagert, «humanitäres Recht» zu nennen Dieser Ausdruck
scheint zwei unterschiedliche Begriffe, den einen
juristischer, den anderen sittlicher Art, zu vereinen Die
Bestimmungen, die den Gegenstand unserer Studie
bilden, sind, wie wir spater sehen werden, eine Ueber-

tragung sittlicher, genauer gesagt, humanitärer Anliegen

an das Volkerrecht Die Bezeichnung scheint also

angebracht zu sein
In den Jahren von 1948 bis 1950 hat das humanitäre
Recht einen ausserordentlichen Aufschwung genommen
Diese drei denkwürdigen Jahre kennzeichnen mit
Gewissheit eine entscheidende Etappe im Kampf um die

Verteidigung der menschlichen Person. 1949 war es

der Abschluss der vier Genfer Abkommen zum Schutze
der Kriegsopfer, die revidiert und ergänzt worden waren

Gleichzeitig wurden auf dem Gebiet der Menschenrechte

1948 die allgemeine Erklärung und 1950 die

Europaische Konvention zum Schutz der Menschen
rechte und Grundfreiheiten verkündet Damit erhielt
das humanitäre Recht seinen Adelsbrief, es will nicht
mehr eine einfache Provinz des Volkerrechts, sondern

eine Republik mit weitgehender Autonomie sein
Schauen wir uns nun den Begriff humanitäres Völkerrecht

naher an, indem wir seinen Inhalt bestimmen und

versuchen, es selbst und die einzelnen Teile, aus denen

es sich zusammensetzt, zu erklaren
Das humanitäre Recht lasst sich in einem weiteren und

einem engeren Sinn fassen Im weiten Sinn setzt es sich

aus der Gesamtheit der geschriebenen oder herkomm
liehen volkerrechtlichen Bestimmungen zusammen, die
die Achtung vor der menschlichen Person und ihre
Entfaltung gewährleisten
Gegenwartig umfasst das humanitäre Recht zwei Zweige
das Kitegerecht und die Menschenrechte

Einige Juristen, wie Professor Milan Bartos, mochten

einen dritten Zweig hinzufugen das Friedensrecht, das

heisst diejenigen Bestimmungen, die das Ziel verfolgen,

den Frieden aufrechtzuerhalten und den Krieg
als Mittel zur Losung von Streitfragen zwischen

Menschengemeinschaften auszuschliessen Man nennt dieses

Recht auch Jus contra bellum Beim gegenwartigen
Stand der Dinge wird diese Beiordnung jedoch nicht
anerkannt, und wir sehen davon ab, sie zu berücksichtigen

In der Tat weist dieser bedeutende Rechtszweig
zwar offensichtlich einen humanitären Charakter auf,

betrifft aber weniger direkt den einzelnen Menschen
als vielmehr die anderen Teilgebiete des humanitären
Rechts und hat auch einen politischen Aspekt, der nicht
zu unterschätzen ist
Wie bereits gesagt, besteht das humanitäre Recht zum
ersten aus dem Kriegsrecht, und auch dieser Begriff
kann in einem weiten und in einem engen Sinne ver
standen werden.
Das Kriegsrecht im weiten Sinn bezweckt die Regelung
der Feindseligkeiten und die Milderung ihrer Harten
soweit es die militärischen Erfordernisse gestatten Es

unterteilt sich in zwei Nebenzweige das Haagei Recht
oder das eigentliche Kriegsrecht und das Genfei Recht
oder das eigentliche humanitäre Recht
Das Haager Recht oder das eigentliche Kriegsrecht setzt
die Rechte und Pflichten der Kriegfuhrenden bei der

Durchfuhrung der Kampfhandlungen fest und begrenzt
die Wahl der schädigenden Mittel Diese Bestimmungen

ergeben sich hauptsachlich aus der Haager
Landkriegsordnung von 1899, die 1907 revidiert wurde Man
muss natürlich jene sehr wichtigen Teile davon aus-
schhessen, die 1929 und 1949 in den Genfer Bereich

ubergegangen sind, das heisst das Kriegsgefangenenstatut,

das Statut der Verwundeten und Schiffbruchigen
der Seestreitkräfte sowie jenes der Zivilpersonen in
besetztem Gebiet Die obige Definition ist neu und
berücksichtigt die 1949 erfolgte Trennung Das Haager Recht
umfasst jedoch auch Abkommen, die nicht den Namen
der niederländischen Hauptstadt tragen, wie die St -

Petersburger Erklärung von 1868, die den Gebrauch

von gewissen Wurfgeschossen in Kriegszeiten verbietet,
und das Genfer Protokoll von 1925 über das Verbot
der Verwendung von erstickenden und giftigen Gasen

sowie von bakteriologischen und ähnlichen Mitteln zu

Kriegszwecken
Wurden die Bemühungen des Internationalen Komitees

vom Roten Kreuz, der Zivilbevölkerung einen
Mindestschutz gegen die Gefahren eines unterschiedslos

geführten Krieges zu sichern, zum Abschluss eines

diplomatischen Vertrages fuhren, so wurde dieser natur-

gemass eher zum Haager Recht gehören
Das Genfer Recht oder das eigentliche humanitäre Recht
strebt den Schutz der ausser Kampf gesetzten Militar-
personen sowie derjenigen Personen, die nicht an den

Feindseligkeiten teilnehmen, an
Seit 1949 hat das Genfer Recht in den vier Genfer
Abkommen seinen Niederschlag gefunden Dieses
juristische Gebilde von über vierhundert Artikeln ist die

jüngste und zugleich die \ollstandigste Kodifizierung



der Normen zum Schutze des Menschen im Falle eines
bewaffneten Konflikts. Zweifellos stellt es heute, wenigstens

dem Umfang nach, Dreiviertel des Kriegsrechts
dar. Das Genfer Recht mit seinem spezifisch humanitären

Charakter ist ein Hauptelement der Zivilisation
und des Friedens und verkörpert das Ideal des Roten
Kreuzes. Uebrigens hat das Internationale Komitee von
Genf die Anregung zu seiner Schaffung gegeben und
es von Anfang an gefördert. Daher nennt man es

zuweilen «Rotkreuzrecht». Wie bereits gesagt, ging 1949
ein umfangreicher Abschnitt des Haager Rechts, beträchtlich

erweitert, in die Genfer Sphäre über: der Schutz
der Zivilpersonen, besonders in besetzten Ländern. Damit

wurden zum erstenmal Menschen durch die Genfer

Abkommen geschützt, die nicht den Streitkräften
angehörten und weder verwundet, krank, schiffbrüchig
oder gefangen waren. Zweck dieser neuen Bestimmungen

war gewissermassen zu vermeiden, dass Zivilpersonen

direkte Opfer des Krieges werden. Man kann
aber auch geltend machen, dass die Zivilpersonen allein
auf Grund der Tatsache, dass sie sich in vom Feinde
besetztem Gebiet befinden, keine völlige Freiheit mehr
geniessen und mehr oder weniger unter den

Feindseligkeiten zu leiden haben.
Ein weiteres Element lässt den Unterschied zwischen
der Genfer und der Haager Bewegung erkennen. Die
Genfer Texte wurden einzig und allein zum Nutzen
des Einzelmenschen ausgearbeitet; im allgemeinen geben
sie den Staaten keine Rechte gegen sie in die Hand.
Anders ist es bei den Kriegsgesetzen, die bezwecken,
die Kampfhandlungen zu regeln und zum Teil noch
militärische Erfordernisse berücksichtigen. Durch die
Genfer Abkommen wurde eine Aera erschlossen, die
den Menschen und den Grundsätzen der Menschlichkeit

den Vorrang einräumt. Innerhalb des eigentlichen
humanitären Rechts wird von medizinisch-juristischen
Kreisen noch ein «Internationales Aerzterecht»
unterschieden, das Bestimmungen enthält, welche die
ärztliche Betreuung sicherstellen wollen und auf die
Verwundeten, die Kranken und das Sanitätspersonal
anwendbar sind.
Nun bleibt uns noch der zweite grosse Zweig des humanitären

Rechts zu definieren: Die Gesetzgebung der
Menschenrechte verfolgt das Ziel, den Menschen zu
jeder Zeit den Genuss der grundlegenden Rechte und
Freiheiten zu gewährleisten und sie vor sozialen
Notständen zu bewahren.
Der wesentliche Unterschied zum vorher besprochenen
Gebiet besteht darin, dass diese Gesetze sowohl in Frie¬

dens- wie in Kriegszeiten Anwendung finden. Sie sind
vom Konfhktszustand unabhängig. Man könnte sagen,
dass die Menschenrechte die allgemeinsten Grundsätze
des humanitären Rechts umfassen, innerhalb dessen das

Kriegsrecht nur eine Ausnahmestellung einnimmt,
indem es eben nur dann anwendbar ist, wenn durch Krieg
die Menschenrechte eingeschränkt oder verletzt werden.
Urheber dieses Rechts ist auf Weltebene nicht das Rote

Kreuz, sondern die Organisation der Vereinten Nationen,

die Nachfolgerin des Völkerbundes. Auch

Bewegungen wie der Europarat oder die Organisation der
amerikanischen Staaten beteiligen sich in ihrem geographisch

beschränkten Raum am Ausbau des humanitären
Rechts. Dieses weite Gebiet umfasst neben der
Kodifizierung der Menschenrechte zum Beispiel auch die

Bestimmungen gegen die Sklaverei, den Frauenhandel, den

Rauschgifthandel, das Abkommen betreffend das

Flüchtlingsstatut und in gewissem Masse auch die
Arbeitsgesetzgebung.

«Die Gt undsatze des humanuni en Volkeitechts» — so ist eine

Aitikelfolge von Di. Jean Pictet, Direktoi des Internationalen
Komitees tom Roten Kieuz und einer de> hei i onagendsten Kenner

des humamtaien Volkeirechts, übeischieben Wenn auch in
enter Linie techlliche Ptobleme und Zusammenhange eroitetl
weiden, so tiagen die Ausfuhiungen Dr. Pictets doch über ;mist

ische Erwägungen hinausgehende Zuge und wenden sich dabei
an einen hielten Leserkieis Bestechend dutch klaien Aufbau und
ptagnante Fotmulietungen, vet suchen sie, insbesondete Ausmass
und Gtenzen der Tätigkeit des Roten Kteuzes in internationalen
Konflikten daizustellen. Wenn wn auf den rotangekenden Seiten
den eisten Teil dieset Beitiage i et offentliehen, so mochten wn
zugleich datauf aufmetktam machen, dass die folgenden Nummern

unseiet Zeitschrift die Foitsetzung dei Abhandlung billigen
neiden
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